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	Mittel, die zeitnah verwendet werden müssen
	Mittel, die nicht zeitnah ausgegeben werden müssen

	Das sind alle frei verfügbaren Mittel, die ohne besondere Zweckbindung eingehen:
· Mitgliedsbeiträge
· Spenden ohne Zweckbindung
· Einnahmen aus dem Zweckbetrieb (z. B. Kursgebühren, Eintrittsgelder, Startgelder)
· Einnahmen aus Sponsoring und Werbung (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (wGb))
· Überschüsse aus Veranstaltungen
· Mieteinnahmen, Zinsen
· Erstattungen, öffentliche Zuschüsse ohne Auflagen
	1. Zweckgebundene Spenden und Zuschüsse
Beispiel: „200 Euro für die Anschaffung eines
neuen Vereinsbusses.“
Diese Mittel dürfen Sie so lange zurückstellen,
bis der Zweck erfüllt werden kann.

2. Erbschaften und Vermächtnisse
Sie unterliegen nicht der 2-Jahres-Regel. Sie dürfen daraus Rücklagen bilden oder größere Projekte planen.

3. Mittel, die in Rücklagen fließen 
(freie Rücklage, Instandhaltungsrücklage, Projektrücklagen, Betriebskostenrücklagen etc.)

4. Mittel, die aufgrund von Projektverschiebungen
gebunden sind
Beispiel: Baumaßnahme verzögert sich wegen
Genehmigungen.
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